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GordiaN dEGEr, LL.M.
Rechtsanwalt
Herr Deger berät unsere Mandanten in 
Fragen des gewerblichen Rechtsschut-
zes sowie des deutschen und französi-
schen Wettbewerbs- und Kartellrechts. 
Daneben berät er im deutschen und 
französischen Zivil- und Handelsrecht, 
insbesondere im Bereich der Gestal-
tung internationaler Verträge.
deger[at]avocat.de

unser WirtschaFtsrechtsteaM 
in Köln 

dr. EMiLiE SchwaN, LL.M. oEc.
Avocat au Barreau de Paris 
Frau Schwan berät im Wettbewerbs- 
und Kartellrecht, sowie in Fragen des 
gewerblichen Rechtsschutzes insbe-
sondere in Marken- und Domainstrei-
tigkeiten. Daneben berät Frau Schwan 
unsere Mandanten in französischen 
immobilien- und erbschaftsrechtlichen 
Angelegenheiten.
schwan[at]avcoat.de

JEaNNE LEdiG, LL.M.
Avocat au Barreau de Paris /  
Rechtsanwältin
Frau Ledig ist im Bereich des Handels-
rechts und des internationalen Pri-
vatrechts (IPR) spezialisiert. Daneben 
berät sie unsere Mandanten im Bereich 
des grenzüberschreitenden Forde-
rungseinzugs und Insolvenzre chts.
ledig[at]avocat.de

  
  

NiNJa BuKS, LL.M.
Rechtsanwältin
Frau Buks berät im deutschen und fran-
zösischen Vertrags- und Wirtschafts-
recht und in Fragen zum Verbraucher-
schutz im deutschen und französischen 
Internetgeschäft.
Daneben berät Frau Buks im Bereich 
des Gewerblichen Rechtsschutzes
buks[at]avocat.de

unsere  
nächsten  

FranKreich- 
seMinare 

23. März 2016
16.00 – 16.30 webinar

iNtErNEt iM FraNKrEichGESchäFt –  
worauf ist zu achten?

30. März 2016
16.00 – 16.30 webinar

arBEitSrEcht uNd GESuNdhEit –  
worauf Sie unbedingt achten sollten!

6. april 2016
16.00 – 16.30 webinar

BEENdiGuNG voN vErträGEN 
iN FraNKrEich – 

wo lauern risiken und chancen?

14. april 2016
16.00 – 16.30 webinar

datENSchutz iN FraNKrEich

19. april 2016
9.30 – 18.00 tagesseminar
arbeitsrecht in Frankreich

Köln

19. april 2016
16.00 – 16.30 webinar

wiE iSt dEr vErtriEB iN FraNKrEich 
zu GEStaLtEN?

20. april 2016
16.00 – 16.30 webinar

BEwEiSSichEruNGSvErFahrEN iN 
FraNKrEich (expertise judiciaire)

21. april 2016
10.00 – 13.30 Seminar

ErBriNGuNG voN diENStLEiStuNGEN  
iN FraNKrEich

Kiel

28. april 2016
9.30 – 18.00 tagesseminar

dEutSchE MaNaGEr  
iM FraNKrEichGESchäFt

Köln
 

4. Mai 2016
16.00 – 16.30 webinar

EFFEKtivES FordEruNGSMaNaGE-
MENt iM FraNKrEichGESchäFt

10. Mai 2016
09.30 – 18.00 tagesseminar

diE FraNzöSiSchE tochtErGESELL-
SchaFt iN dEr KriSE

Köln
 

17. Mai 2016
16.00 – 16.30 webinar

arBEitSrEcht iN FraNKrEich – 
worauf Sie unbedingt achten sollten!

Gerne können Sie die oben gewünschten 
informationen per Fax 0221 139 96 96 69  

oder per E-Mail seminare[at]avocat.de 
anfordern.



 

Vertriebsrecht

1. zur Möglichkeit einer unterjährigen  
Preisanpassung trotz bestehens  

eines gesetzlichen rahmenvertrags 
(convention unique) zwischen  

lieferant und händler
der französische Wirtschaftsminister hat zur Frage der zulässigkeit un-
terjähriger Preiserhöhungen trotz bestehens einer jährlichen rahmenver-
einbarung (convention unique) zwischen lieferant und händler stellung 
genommen.

•	 Eine	Pflicht	zum	jährlichen	Abschluss	einer	convention unique besteht nur, falls 
Gegenstand der Geschäftsbeziehung die Belieferung mit Waren zum Zweck 
ihres unveränderten Weiterverkaufs durch den Abnehmer ist.

•	 Die Fakturierung oder Bezahlung eines anderen, als dem in der convention  
unique niedergelegten Preises ohne die Zustimmung des Abnehmers ist 
grundsätzlich verboten (Art. L442-6, I Nr. 12 Code de commerce). Allerdings 
können in Branchen, in welchen die Preise der Lieferanten regelmäßig starken 
Schwankungen unterliegen, bereits in der convention unique die Modalitäten 
der Zustimmung des Abnehmers zu Preisanpassungen des Lieferanten festge-
legt	werden.	Weitere	Sonderregeln	gelten	für	landwirtschaftliche	Erzeugnisse	
(Artikel L.441-8 Code de commerce). 

Bereits seit dem Wirtschaftsreformgesetz vom 3. Januar 2008 müssen Lieferan-
ten	und	ihre	Abnehmer	ihre	gegenseitigen	vertraglichen	Pflichten	grundsätzlich	in	
einer schriftlichen Vereinbarung umfassend regeln (sog. convention unique1, Art. 
L.441-7	Abs.	1	Code	de	commerce).	Seit	ihrer	Einführung	ist	die	Vorschrift	mehr-
fach geändert worden. Nach aktuellem Gesetzesstand ist die convention unique 
jedes	Jahr	bis	spätestens	zum	1.	März	neu	abzuschließen.	Dies	gilt	auch	dann,	
wenn eine Partei ihren Sitz im Ausland hat, solange der Vertrag Auswirkungen auf 
den	Weiterverkauf	von	Produkten	oder	die	Erbringung	von	Dienstleistungen	in	
Frankreich hat.

Auf eine Anfrage eines Mitglieds des Senats hat der französische Wirtschafts- 
minister zur Handhabung schwankender Marktpreise im Rahmen der convention 

1 Die Bezeichnung „convention unique“ (einheitliche Vereinbarung) rührt daher, dass in der Ver-
gangenheit die verschiedenen Aspekte von Geschäftsbeziehungen häufig in unterschiedlichen 
Vertragsdokumenten geregelt wurden, was eine Kontrolle der Ausgewogenheit der Geschäfts-
beziehungen durch die Wettbewerbsbehörden erschwerte. Daher wurde den Marktteilnehmern 
vorgeschrieben, alle relevanten Aspekte ihrer Geschäftsbeziehung in einer Urkunde zu regeln.
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unique Stellung genommen2.	Da	die	jährliche	Rahmenvereinbarung	die	Preise	
jeweils	für	ein	Jahr	festlegt,	stellt	sich	die	Frage,	wie	damit	umzugehen	ist,	falls	
starke Preisschwankungen am Markt auftreten. Diese Frage stellt sich insbeson-
dere vor dem Hintergrund des im Jahr 2014 eingeführten Artikels L442-6, I Nr. 12 
Code de commerce, der es verbietet, einen anderen Preis zu verlangen oder zu 
bezahlen, als den Preis, der in der convention unique bestimmt ist.

In seiner Antwort führt der Minister in einem Nebensatz zunächst aus, dass die 
Pflicht	zum	Abschluss	einer	convention unique nur für die Lieferung von Produk-
ten gilt, die bestimmungsgemäß vom Abnehmer unverändert weiterverkauft wer-
den3. Hierbei handelt es sich um eine wichtige Präzisierung, da dem Gesetzestext 
eine	solche	Einschränkung	fehlt.

Hinsichtlich der Preisanpassungen verweist der Minister darauf, dass eine Abwei-
chung von den vereinbarten Preisen eine Vertragsänderung darstellt, welche die 
Zustimmung der anderen Partei erfordert. Allerdings könnten die Parteien aus 
„Branchen, in welchen die Preise der Lieferanten regelmäßig starken Schwankun-
gen unterliegen“ bereits in der convention unique die Modalitäten der Zustim-
mung des Abnehmers zu Preisanpassungen des Lieferanten festlegen. 

Darüber hinaus ist für landwirtschaftliche Produkte die Sonderregel des Artikels 
L.441-8 Code de commerce zu beachten, die unter bestimmten Voraussetzungen 
unterjährig	eine	Neuverhandlung	der	Preise	ermöglicht.

Schließlich weist der Minister darauf hin, dass bei stark geänderten Marktpreisen 
unter	Umständen	sogar	eine	Pflicht	der	Parteien	zur	Neuverhandlung	der	Preise	
nach Treu und Glauben bestehen kann. Die Ablehnung einer Preisanpassung kön-
ne sich unter Umständen sogar als wettbewerbswidrige Herbeiführung eines we-
sentlichen	Ungleichgewichts	in	den	Rechten	und	Pflichten	der	Parteien	im	Sinne	
des Artikels L. 442-6 Code de commerce darstellen.

2  Siehe Senatsmitteilung (Mitteilungsblatt des Senats vom 15.10.2015, Seite 2438)

3	 	Ausnahme:	Für	Waren,	die	der	Abnehmer	unter	Eigenmarke	weiterverkauft,	ist	keine	convention 
unique zu schließen.

Gordian deger
0221 139 96 96 0
deger[at]avocat.de 

PraXistiPP

•	 Prüfen	Sie,	ob	sich	aus	Ihrer	Geschäftsbeziehung	
die	Pflicht	zum	Abschluss	einer	jährliche	conventi-
on unique ergibt. der Nichtabschluss einer solchen 
vereinbarung kann mit hohen Bußgeldern geahndet 
werden.

•	 Unterliegt	Ihre	Branche	typischerweise	größeren	
Preisschwankungen,	sollten	Sie	auf	eine	Preisanpas-
sungsklausel in der convention unique bestehen.
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2. abbruch von Geschäftsbeziehungen:  
angemessene auslauffrist  
bei beteiligung mehrerer  

Konzernunternehmen
Kündigen zwei demselben Konzern angehörende unternehmen ihre lieferver-
träge mit demselben zulieferer kurz nacheinander, kann bei der bestimmung 
der Kündigungsfrist, die dabei hätte eingehalten werden müssen, in der regel 
nicht auf den Grad der abhängigkeit des gekündigten lieferanten von den  
beiden kündigenden unternehmen zusammen abgestellt werden.

Mit Urteil vom 06.10.2015 (Az. 14-19499) hat der Kassationsgerichtshof ein Urteil 
des Berufungsgerichts Paris vom 30 Januar 2014 teilweise aufgehoben und zur 
Neuentscheidung zurückverwiesen, dem folgender Sachverhalt zugrunde lag: 
Zwei Unternehmen desselben Konzerns hatten mit einem Stahllieferanten mit ei-
nem	zeitlichen	Abstand	von	einigen	Monaten	jeweils	Lieferverträge	geschlossen	
und diese 5 Jahre später, mit einem zeitlichen Abstand von rund 4 Monaten wie-
der gekündigt. Daraufhin hatte der Lieferant beide Unternehmen wegen unvermit-
telten Abbruchs einer gefestigten Geschäftsbeziehung gemäß Art. L. 442-6 Code 
de commerce auf Schadensersatz verklagt. Das Berufungsgericht hatte der Klage 
in zweiter Instanz stattgegeben und festgestellt, dass hier eine Kündigungsfrist 
von einem Jahr hätte eingehalten werden müssen. Das Berufungsgericht stellte 
darauf ab, dass die Klägerin insgesamt rund 10% ihres Umsatzes mit den kündi-
genden Unternehmen gemacht hatte. Diese Gesamtbetrachtung begründete das 
Berufungsgericht	damit,	dass	die	beiden	Verträge	jeweils	in	gewissem	zeitlichen	
Zusammenhang geschlossen und gekündigt worden seien, dass die Begründung 
der beiden Kündigungen ähnlich gewesen sei, und dass die Lieferbeziehung ähn-
liche Produkte mit ähnlichen Qualitätsanforderungen in vergleichbarer Menge 
betroffen habe.

Der Kassationsgerichtshof widersprach der Analyse des Berufungsgerichts: Da die 
beiden kündigenden Unternehmen trotz ihrer Konzernzugehörigkeit eigenständig 
sind und zwei getrennte Geschäftsbeziehungen zur Klägerin unterhalten hatten, 
können diese Geschäftsbeziehungen für die Bemessung der einzuhaltenden Kün-
digungsfrist	nicht	als	Einheit	behandelt	werden.	Eine	Gesamtbetrachtung	käme	
laut dem Gericht allenfalls in Betracht, falls die beiden kündigenden Unternehmen 
kollusiv zusammengewirkt haben.

Jeanne ledig
0221 139 96 96 0
ledig[at]avocat.de

PraXistiPP

•	 Zur	Vermeidung	von	Haftungsrisiken	im	Zusammen-
hang mit der Beendigung von Geschäftsbeziehungen 
mit	französischen	Partnern,	sollte	vorab	die	einzu-
haltende Kündigungsfrist unter Berücksichtigung der 
französischen rechtsprechung geprüft werden. Nä-
heres zum thema entnehmen Sie unserem Merkblatt. 
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WettbeWerbsrecht

1. unwirksamkeit der Vertragsklausel,  
die den lieferanten zur rücknahme  

unverkaufter Ware zwingt
in einem seit 2009 anhängigen rechtsstreit betreffend zwei von der listungs-
zentrale der casino-Gruppe verwendeten Mustervertragsklauseln hat der fran-
zösische Kassationsgerichtshof das letzte Wort gesprochen. 

Mit Urteil vom 29. September 2015 (Az. 13-25.043) hat der oberste französische 
Gerichtshof	die	Rechtswidrigkeit	zweier	Klauseln	festgestellt,	die	von	der	Fa.	EMC	
Distribution,	der	zentralen	Einkaufsorganisation	der	Casino-Gruppe	verwendet	
worden waren. Das Gericht stellte fest, dass die folgenden Klauseln zu einem si-
gnifikanten	Ungleichgewicht	in	den	Rechten	und	Pflichten	der	Parteien	im	Sinne	
des Artikels L.442-6, I, 2° Code de commerce führen und daher nichtig sind: 

•	 Zum	einen	verpflichtete	die	Beklagte	die	Lieferanten	der	Casino-Gruppe	
dazu, alle unverkauften Waren auf eigene Kosten zurückzunehmen und den 
Kaufpreis zu erstatten. Das Gericht stellte fest, dass dies zu einer einseitigen 
Belastung	des	Lieferanten	führt,	da	dieser	keinen	Einfluss	auf	die	Verkaufsbe-
mühungen seines Abnehmers hat. Darüber hinaus konnte der Lieferant nach 
der Lieferung nie sicher sein, ob und welcher Teil der Ware ihm als unverkauft 
zurückgeschickt werden würde. Schließlich stand dieser nachteiligen Regelung 
keinerlei Ausgleich gegenüber, welche den Nachteil hätte aufwiegen können. 

•	 Zum	anderen	stand	eine	Klausel	in	der	Kritik,	mit	welcher	EMC	Distribution	es	
dem Lieferanten schwer machte, bei steigenden Herstellungskosten die Preise 
zu erhöhen. Der Abnehmer behielt sich in diesem Fall vor, die Preiserhöhung 
abzulehnen und sogar die Geschäftsbeziehung zu beenden. Dagegen muss-
te	sich	der	Lieferant	verpflichten,	jederzeit	Preissenkungen	zu	akzeptieren,	
sobald ein oder mehrere der die Herstellungskosten bestimmenden Faktoren 
sanken.

Das Gericht bestätigte daher das Urteil des Berufungsgerichts, das festgestellt 
hat, dass beide Regelungen zu einem signifikanten Ungleichgewicht in den Rech-
ten	und	Pflichten	der	Parteien	führen,	das	der	Fa.	EMC	Distribution	die	Verwen-
dung der Musterklauseln untersagt und sie zur Zahlung eines Bußgeldes in Höhe 
von 600.000 € verurteilt hat.

ii. 

Gordian deger
0221 139 96 96 0
deger[at]avocat.de 

PraXistiPP

•	 Prüfen	Sie	bei	nachteiligen	Vertragsklauseln	in	
verträgen ihrer Geschäftspartner, ob diese auf der 
Grundlage des artikels L.442-6, i, 2° code de com-
merce unwirksam sind.
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schuldrecht

1. neue rechtsprechung zu den  
Gerichtsstandsvereinbarungen mit  

Wahlmöglichkeit zugunsten einer Partei
Mit urteil vom 07.10.2015 (az. 14-16898) hat der Kassationsgerichtshof klar-
gestellt, dass asymmetrische Gerichtsstandsklauseln, wonach eine Partei die 
andere Partei wahlweise vor verschiedenen, konkret bestimmbaren Gerichten 
verklagen kann, wirksam sind.

Das vorgenannte Urteil des Kassationsgerichtshofs betrifft eine zwischen einer 
irischen und eine französischen Gesellschaft geschlossene Gerichtsstandsklausel 
mit etwa folgendem Inhalt: Die irländischen Gerichte sind für alle aus dem Vertrag 
entstehenden Streitigkeiten zuständig, wobei sich die irländische Firma vorbehält, 
die französische Firma vor den französischen Gerichten oder vor den Gerichten 
derjenigen	Länder,	in	denen	sie	einen	Schaden	erlitten	hat,	zu	verklagen.

Die französische Gesellschaft hatte ihre Vertragspartnerin in der Folge vor den 
französischen Gerichten verklagt. Die irische Gesellschaft rügte die Unzuständig-
keit der französischen Gerichte. Die französische Gesellschaft berief sich dagegen 
auf ein Urteil des Kassationsgerichtshofs vom 26.09.2012 (Az. 11-26022), wonach 
Gerichtsstandsvereinbarungen, nach denen für die Klagen der einen Partei nur ein 
Gericht	zuständig	ist,	für	die	Klagen	der	anderen	Partei	jedoch	zusätzlich	auch	alle	
anderen,	gesetzlich	zuständigen	Gerichte,	unwirksam	sind,	da	im	Endeffekt	nur	
eine	der	Parteien	von	der	Klausel	verpflichtet	wird,	während	der	anderen	Partei	
alle gesetzlichen Gerichtsstände zur Verfügung stehen.

Der Kassationsgerichtshof, der in letzter Instanz über die Frage der Zuständigkeit 
zu	entscheiden	hatte,	ging	jedoch	von	der	Wirksamkeit	der	strittigen	Klausel	aus.	
Obwohl die Wahlmöglichkeit hier nur zugunsten einer Partei vorgesehen war, sei es 
der anderen Partei dennoch möglich, die Gerichte zu bestimmen, die über mögliche 
Streitigkeiten entscheiden könnten. Daher erfüllt die streitgegenständliche Gerichts-
standsklausel	nach	Ansicht	des	Gerichts	das	Erfordernis	der	Vorhersehbarkeit.

Mit	dieser	Entscheidung	stellt	der	Kassationsgerichtshof	klar,	dass	nicht	jede	asym-
metrische Gerichtstandsklausel unwirksam ist. Vielmehr kommt es darauf an, ob es 
die Klausel den Parteien erlaubt, die zuständigen Gerichte im Voraus konkret zu be-
stimmen. Vermutlich muss man das Urteil also so verstehen, dass die Gerichtstands- 
klausel	selbst	die	Zuständigkeitsregeln	enthalten	muss.	Eine	allgemeine	Bezugnah-
me auf alle gesetzlich zuständigen Gerichte reicht dagegen nicht aus. 

PraXistiPP: 

iii. 

Jeanne ledig
0221 139 96 96 0
ledig[at]avocat.de

PraXistiPP

•	 Beachten	Sie	bei	der	Abfassung	von	Gerichtsstands-
vereinbarungen, dass die Gerichte, die über mögliche 
Streitigkeiten entscheiden könnten, ohne rückgriff 
auf gesetzliche regeln konkret identifiziert werden 
können. 

Epp	&	Kühl		|		Newsletter	Wirtschaftssrecht	März	2016		|		7



 

GeWerbliches 
Mietrecht

1. Keine Pflicht des Mieters zum rückbau 
falls der Gewerbemietvertrag  

eine Klausel enthält, wonach der  
Vermieter automatisch eigentum  

an den einbauten des Mieters erwirbt 
(sog. clause d’accession).

Mit urteil vom 05.11.2015 (az. 14-19820) hat der Kassationsgerichtshof klarge-
stellt, dass ein anspruch des Vermieters auf Wiederherstellung des früheren 
zustandes des Mietobjektes ausgeschlossen ist, wenn eine Klausel im Gewer-
bemietvertrag vorsieht, dass der Vermieter automatisch das eigentum an den 
einbauten des Mieters erwirbt.

In dem entschiedenen Fall hatte der Vermieter nach Beendigung des Mietverhält-
nisses den Mieter aufgefordert, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, 
und	insbesondere	seine	Einbauten	rückzubauen.	

Das	Berufungsgericht	hatte	den	Mieter	antragsgemäß	verurteilt.	Es	ging	davon	
aus, dass der Vermieter in dem Vertrag nicht auf sein sich aus Art. 555 Code civil 
ergebendes Wahlrecht verzichtet habe: Nach dieser Vorschrift kann der Vermieter 
entweder	die	Beseitigung	der	Einbauten	verlangen,	oder	die	Einbauten	überneh-
men,	wobei	er	in	diesem	Fall	dem	Mieter	eine	Entschädigung	zahlen	muss.

Anknüpfend an seine bisherige Rechtsprechung hat der Kassationsgerichtshof 
das Urteil des Berufungsgerichts aufgehoben: Danach verzichtet der Vermieter 
durch	eine	Klausel,	die	den	automatischen	und	kostenfreien	Eigentumserwerb	an	
den	Einbauten	des	Mieters	vorsieht,	auf	die	Möglichkeit,	den	Rückbau	zu	verlan-
gen. Anders ist dies nur, wenn der Vertrag ausdrücklich die Aufrechterhaltung des 
Wahlrechts des Vermieters vorsieht.

iV. 

Jeanne ledig
0221 139 96 96 0
ledig[at]avocat.de

PraXistiPP

•	 Prüfen	Sie	Ihren	französischen	Gewerbemietvertrag	
darauf, ob er die genannte Übereignungsklausel 
ohne Klarstellung zum wahlrecht enthält. ist dies der 
Fall, so kann der vermieter bei Mietende den rück-
bau ihrer Einbauten nicht verlangen.
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2. nichtigkeit der indexmietklausel,  
die Mietsenkungen ausschließt 

der Kassationsgerichtshof stellt die nichtigkeit von indexklauseln fest, die sich 
nur in eine richtung auswirken können (urt. v. 14. Januar 2016, az. 14-24.681)

In dem entschiedenen Fall stritten die Parteien sich um die Wirksamkeit einer In-
dexmietklausel,	die	sich	nach	der	jährlichen	Entwicklung	des	allgemeinen	Baukos-
tenindexes richtete, wobei allerdings Indexentwicklungen, die zu einer Senkung 
der Miete führen würden, außer Betracht bleiben sollten. 

Der oberste Gerichtshof hat nun ein Urteil des Berufungsgerichts Paris vom 2. Juli 
2014 bestätigt, welches die Nichtigkeit dieser Klausel angenommen hatte. Danach 
muss	eine	Indexklausel	immer	in	beide	Richtungen	(Erhöhung	und	Senkung)	wir-
ken	können,	andernfalls	ist	sie	unwirksam.	Dies	gilt	jedenfalls	dann,	wenn	die	Par-
teien die Indexmiete ohne den Ausschluss der Berücksichtigung sinkender Indizes 
nicht vereinbart hätten. In diesem Fall wird das Mietverhältnis so behandelt, als ob 
von Anfang an keine Indexierung vereinbart gewesen wäre.

PraXistiPP

•	 Die	für	nichtig	erklärte	Indexmietklausel	mit	„Absi-
cherung nach unten“ ist in Frankreich weit verbreitet. 
Falls ihr Mietvertrag eine solche Klausel enthält, kön-
nen Sie gegebenenfalls alle aufgrund der indexie-
rung angefallenen Mieterhöhungen vom vermieter 
erstattet verlangen!

Gordian deger
0221 139 96 96 0
deger[at]avocat.de
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KreditsicherunGs-
recht

1. Kein anspruch des Verkäufers  
auf herausgabe der Vorbehaltsware 

nach Weiterverkauf an dritten  
unter eigentumsvorbehalt und  

insolvenz des Käufers

Mit urteil vom 3. november 2015 (az. 13-26.811) hat der Kassationsgerichtshof 
festgestellt, dass der Verkäufer vom insolvenzverwalter des Käufers die unter 
eigentumsvorbehalt verkaufte Ware nicht herausverlangen kann, wenn diese 
unter eigentumsvorbehalt an einen dritten weiterverkauft worden ist, der den 
Kaufpreis noch nicht bezahlt hat. 

•	 Gegen den insolventen Käufer besteht nach dem französischen Recht kein 
Anspruch	auf	Herausgabe	der	Vorbehaltsware,	wenn	diese	unter	Eigentums-
vorbehalt an einen Dritten weiterverkauft worden ist, der den Kaufpreis noch 
nicht beglichen hat. Der insolvente Zwischenhändler ist in dieser Konstellation 
kein mittelbarer Besitzer.

In	dem	entschiedenen	Fall	hatte	Firma	A	unter	einfachem	Eigentumsvorbehalt	
Waren	an	Firma	B	verkauft.	Firma	B	verkaufte	die	Ware	unter	Eigentumsvorbehalt	
an Firma C weiter und übergab dieser die Ware. Über das Vermögen der Firma 
B wurde sodann das Insolvenzverfahren eröffnet, bevor dieses die Ware bezahlt 
hatte. A klagte sodann gegen B auf Herausgabe der Ware, hilfsweise auf Heraus-
gabe des Verkaufserlöses. Das zweitinstanzliche Gericht verurteilte den Insolvenz-
verwalter zur Herausgabe, alternativ zur Herausgabe des Verkaufserlöses. Auf die 
Revision des Insolvenzverwalters hob der Kassationsgerichtshof das Urteil teilwei-
se auf.

Ein	Anspruch	auf	Herausgabe	der	Vorbehaltsware	setzt	gemäß	Art.	L.	624-16	Abs.	2	
Code de commerce	voraus,	dass	die	Ware	zum	Zeitpunkt	der	Eröffnung	des	Insol-
venzverfahrens beim Käufer „in Natur“ vorhanden ist. Das Berufungsgericht hatte es 
diesbezüglich	ausreichen	lassen,	dass	die	Ware	noch	im	Eigentum	von	B	stand,	da	C	
den	Kaufpreis	noch	nicht	gezahlt	hatte.	Es	ging	davon	aus,	dass	der	Dritterwerber	C	
die	Waren	für	B	besaß	(mittelbarer	Besitz).	Der	Kassationsgerichtshof	stellte	jedoch	
klar, dass von B keine Herausgabe verlangt werden konnte, da er den Besitz an der 
Vorbehaltsware verloren hatte. Soweit es B zur Herausgabe des Verkaufserlöses 
verurteilt	hatte,	wurde	das	Berufungsurteil	jedoch	bestätigt.	

V. 
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PraXistiPP: 

2. herausgabeanspruch des eigentümers 
gegen den besitzer trotz unterlassener 
Geltendmachung der absonderungs-

rechte in der insolvenz

der Kassationsgerichtshof hat mit urteil vom 15.12.2015 (az. 13-25.566) fest-
gestellt, dass das Versäumnis des eigentümers, die absonderung seines eigen-
tums im rahmen des insolvenzverfahrens des besitzers der sache fristgerecht 
zu beantragen, nicht dazu führt, dass der insolvente besitzer eigentümer wird. 
befindet sich die sache mittlerweile im besitz eines dritten, kann der eigen- 
tümer trotz Fristversäumnis von diesem dritten herausgabe der sache verlan-
gen, sofern dieser nicht gutgläubig eigentum erworben hat.

•	 Der Besitzer einer Sache, die er von einem insolventen Dritten erlangt hat, 
kann	sich	gegenüber	dem	Herausgabeverlangen	des	Eigentümers	der	Sache	
nicht	darauf	berufen,	dass	der	Eigentümer	es	versäumt	hat,	die	Absonderung	
der Sache im Rahmen des Insolvenzverfahrens des Dritten fristgerecht zu 
beantragen. 

Im Rahmen eines Insolvenzverfahrens wurde vom Insolvenzgericht die Übertra-
gung bestimmter Aktiva der Firma A an Firma B angeordnet. Unter den über-
gebenen	Sachen	befand	sich	eine	Maschine,	die	im	Eigentum	der	Firma	C	stand.	
Daraufhin verlangte C von B die Herausgabe der Maschine. B verweigerte die 
Herausgabe mit der Begründung, dass C gegenüber dem Insolvenzverwalter von 
B nicht innerhalb der gesetzlichen Frist die Absonderung der Maschine beantragt 
hatte.	Damit	habe	C	ihr	Eigentum	verloren	und	könne	auch	gegenüber	B	keine	
Herausgabe mehr verlangen.

PraXistiPP

•	 Das	Eigentum	an	einer	verkauften	Sache	geht	nach	
französischem recht – anders als in deutschland –  
bereits mit abschluss des Kaufvertrages auf den 
Käufer über. umso wichtiger ist es, in Frankreich 
einen Eigentumsvorbehalt zu vereinbaren. allerdings 
kennt das das französische recht weder den verlän-
gerten, noch den erweiterten Eigentumsvorbehalt.

•	 Hat	der	Käufer	die	Vorbehaltsware	an	einen	Dritten	
weiterverkauft und übergeben, kann der verkaufser-
lös herausgelangt werden, allerdings nur, falls der 
dritte den Kaufpreis bei Eröffnung des insolvenzver-
fahrens noch nicht bezahlt hatte.

emilie schwan
0221 139 96 96 0
schwan[at]avocat.de 
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Firma	B	hatte	mit	dieser	Argumentation	keinen	Erfolg:	Wie	das	Revisionsgericht	
klarstellte, hat ein unterlassener Antrag auf Absonderung einer Sache im Rahmen 
des	Insolvenzverfahrens	nicht	zur	Folge,	dass	der	Insolvenzgläubiger	Eigentum	an	
der	Sache	erwirbt.	Der	unterlassene	Antrag	auf	Absonderung	hat	keinerlei	Einfluss	
auf	das	Verhältnis	zwischen	Eigentümer	und	dem	Dritten.	Hinsichtlich	des	Drit-
ten	kommt	es	mithin	darauf	an,	ob	dieser	gutgläubig	Eigentum	erworben	hat.	Im	
vorliegenden Fall stellte das Gericht fest, dass der Dritte bösgläubig war. Firma B 
habe	Kenntnis	davon	gehabt,	dass	Firma	A	nicht	Eigentümerin	der	streitgegen-
ständlichen Maschine gewesen sei.

3. schlichtungs- und Mediationsklauseln 
im darlehensvertrag:  

Keine einrede des bürgen
Mit urteil vom 13. Oktober 2015 (az. 14-19.734) stellte der oberste französische 
Gerichtshof klar, dass ein bürge sich nicht auf eine zwischen hauptschuldner 
und Gläubiger vereinbarte schlichtungsklausel berufen kann.

•	 Der	Bürge	kann	die	dem	Hauptschuldner	zustehenden	Einreden	geltend	ma-
chen,	soweit	es	sich	dabei	nicht	um	sog.	„persönliche	Einreden“	des	Haupt-
schuldners handelt. 

•	 Eine	zwischen	Hauptschuldner	und	Gläubiger	vereinbarte	Schlichtungsklausel	
ist	eine	persönliche	Einrede	des	Hauptschuldners	i.S.d.	Art.	2313	Code	civil,	so	
dass sich der Bürge nicht darauf berufen kann. 

Ein	Bürge	hatte	sich	gegenüber	einer	Bank	für	einen	Dritten	verbürgt.	Im	Kredit-
vertrag hatten Bank und Hauptschuldner eine Schlichtungsklausel (clause de con-
ciliation) vereinbart, wonach Voraussetzung für eine Klageerhebung die erfolglose 
Durchführung eines Schlichtungsverfahrens sein sollte. Als der Bürge von der 
Bank auf Zahlung verklagt wurde, berief er sich auf die Unzulässigkeit der Klage, 

PraXistiPP

•	 Absonderungsberechtigte	Gläubiger	französischer	
insolvenzschuldner müssen die absonderung inner-
halb von 3 Monaten ab Mitteilung der insolvenzeröff-
nung im amtsblatt Bodacc schriftlich per Einschrei-
ben mit rückschein beantragen. 

•	 Ein	Versäumnis	der	genannten	Frist	führt	dazu,	dass	
der Eigentümer die Sache vom insolvenzverwalter 
nicht mehr herausverlangen kann. anders ist dies 
nur, falls sich die Sache zwischenzeitlich im Besitz 
eines bösgläubigen dritten befindet.

emilie schwan
0221 139 96 96 0
schwan[at]avocat.de
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und zwar mit der Begründung, dass vor der Klageerhebung das Schlichtungsver-
fahren zwischen Gläubiger und Hauptschuldner nicht durchgeführt worden sei. 

Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht. Der Bürge kann zwar die dem 
Hauptschuldner	zustehenden	Einreden	geltend	machen,	soweit	diese	Einreden	
sich	auf	die	Hauptverbindlichkeit	beziehen	(z.B.	Verjährung,	Aufrechnung,	Nichtig- 
keit).	Anderes	gilt	jedoch	für	Einreden,	die	sich	lediglich	auf	die	Modalitäten	der	
Klage zwischen Gläubiger und Hauptschuldner beziehen. Diese sind als sog. „per-
sönliche	Einreden“	des	Hauptschuldners	i.S.d.	Art.	2313	Code	civil	zu	werten,	auf	
welche sich der Bürgen nicht berufen kann.

PraXistiPP

•	 Die	Wirksamkeit	einer	Bürgschaft	unterliegt	insbe-
sondere	bei	Privatpersonen	strengen	Vorausset-
zungen. Bürgschaftsverträge sollten vom anwalt 
aufgesetzt bzw. geprüft werden.

•	 Schlichtungsklauseln	werden	in	der	Praxis	immer	
häufiger eingesetzt und können inhaltlich stark va-
riieren. vorteile und risiken solcher Klauseln sollten 
vor vertragsabschluss geklärt werden. die Nichtbe-
achtung einer Schlichtungsklausel kann die unzuläs-
sigkeit der Klage zur Folge haben.

emilie schwan
0221 139 96 96 0
schwan[at]avocat.de
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subunternehMer-
recht

1. direktansprüche des bauherrn und  
des hauptunternehmers gegen  

den lieferanten des subunternehmers
Mit urteil vom 26. november 2014 (az. 13-22.067) hat der französische Kassati-
onsgerichtshof entschieden, dass der hauptunternehmer einen direktanspruch 
vertraglicher natur (action directe) gegen den lieferanten seines subunterneh-
mers hat, falls dieser mangelhafte Ware geliefert hat, welche zur Mangelhaftig-
keit des vom subunternehmer herzustellenden Werkes geführt hat. der bauherr 
selbst hat gegen den lieferanten des subunternehmers einen schadensersat-
zanspruch deliktischer natur. 

•	 Im Unterschied zum deutschen Recht haftet der Lieferant des Subunterneh-
mers sowohl gegenüber dem Hauptunternehmer, als auch gegenüber dem 
Bauherrn für die Lieferung mangelhaften Baumaterials, obwohl mit diesen 
Personen keine vertragliche Beziehung besteht.

In dem zugrundeliegenden Fall wurde im Rahmen eines Vertrages über den Bau 
eines	Einfamilienhauses	das	Dach	des	Hauses	mit	Kunstschiefer	gedeckt.	Der	
Hauptunternehmer, Vertragspartner des Bauherrn, ließ das Dach von einem Sub-
unternehmer decken, der dafür Kunstschiefer von seinem Lieferanten bezog. Nach 
Fertigstellung	des	Hauses	blich	der	Kunstschiefer	ungewöhnlich	schnell	aus.	Ein	
Gutachter stellte seine Mangelhaftigkeit fest.

Der Bauherr (Maître de l’ouvrage) machte Schadenersatzansprüche nicht nur ge-
gen den Hauptunternehmer, sondern auch gegen den Subunternehmer, den Lie-
feranten des Schiefers und den Versicherer des Hauptunternehmers geltend. Die 
Beklagten wurden in erster und zweiter Instanz gesamtschuldnerisch zur Zahlung 
von Schadenersatz an den Bauherrn verurteilt. Der Lieferant des Kunstschiefers 
legte	Revision	ein.	Er	bestritt	das	Bestehen	von	Direktansprüchen	des	Bauherrn	
und des Hauptunternehmers gegen ihn.

Der Kassationsgerichtshof stellte klar, dass der Hauptunternehmer den Lieferan-
ten des Subunternehmers aus dem Gesichtspunkt der vertraglichen action directe 
wegen der Mängel des gelieferten Schiefers in Anspruch nehmen kann4. Daneben 
bestehen aber auch Direktansprüche deliktischer Natur seitens des Bauherrn 
selbst,	da	die	Lieferung	mangelhafter	Ware	eine	Pflichtverletzung	im	Sinne	des	
Artikels 1382 Code civil darstellt. Das französische Deliktsrecht ermöglicht im Ge-
gensatz	zum	deutschen	Recht	den	Ersatz	von	Vermögensschäden.

4 Zur Action Directe siehe unser Merkblatt

Vi. 

Epp	&	Kühl		|		Newsletter	Wirtschaftssrecht	März	2016		|		14

http://www.avocat.de/app/frankreichrecht/_media/3616719b4783059ba58d200222f6bd7d.action-directe-merkblatt-8-13.pdf


 

Verbraucherrecht

1. zugang zum Verbrauchermediator – 
neue Pflichten für unternehmer

seit dem 01.01.2016 müssen unternehmer ihren französischen Kunden die kos-
tenfreie inanspruchnahme einer außergerichtlichen streitbeilegung durch eine 
Verbraucherschlichtungsstelle ermöglichen; Online-händler müssen zusätzlich 
auch über die Online-streitbeilegungs-Plattform der europäischen Kommission 
informieren. 

•	 Eine	Liste	mit	den	nationalen	(französischen)	Verbraucherschlichtungsstellen	
steht den Unternehmern zur Verfügung. 

•	 Es	gilt	aber:	Vor	Einschaltung	eines	Verbrauchermediators	muss	der	Verbrau-
cher zunächst versuchen den Streitfall mit dem Unternehmer auf direktem 
Wege zu klären.  

•	 Im Normalfall kommt es in einem Verbraucherschlichtungsverfahren innerhalb 
von	90	Tagen	zu	einem	Ergebnis.

Diese	neuen	Regelungen	zum	Verbraucherschutz	beruhen	auf	der	EU-Richtlinie	
2013/11/EU	und	der	EU-Verordnung	Nr.	524/2013.	Mehr	zu	dem	Thema	erfahren	
Sie in unserem kürzlich dazu veröffentlichten Artikel. 

PraXistiPP

•	 Bei	der	Lieferung	von	Material	an	französische	Kun-
den sollte beachtet werden, dass ansprüche wegen 
Sachmängeln auch von späteren abnehmern der Lie-
ferkette und vom Endkunden direkt geltend gemacht 
werden können. zum teil können diese risiken durch 
entsprechende vertragsgestaltung ausgeschlossen 
werden. im Übrigen ist auf eine ausreichende haft-
pflichtversicherung	zu	achten.	

•	 Sollte	es	zu	Reklamationen	am	(Bau-)Werk	kommen,	
sollten unternehmer im Falle der Bestellung eines 
oder mehrerer Subunternehmer unbedingt auch de-
ren Lieferanten in regress nehmen, wenn die rekla-
mationen auf eine mangelhafte ware zurückzuführen 
sind.

ninja buks
0221 139 96 96 0
buks[at]avocat.de 

Vii. 

Epp	&	Kühl		|		Newsletter	Wirtschaftssrecht	März	2016		|		15

http://www.avocat.de/app/frankreichrecht/_media/alternative-beilegung-von-verbraucherstreitigkeiten-in-frankreich-neue-pflichten-fr-unternehmer.pdf


 

KurzMeldunGen 

1. neuregelung der Vorschriften  
über das Pfandrecht an Warenlagern 

Am 29. Januar 2016 hat der französische Gesetzgeber die speziellen Vorschriften 
zum Pfandrecht an Warenlagern des Handelsgesetzbuches neu geregelt (Artikel 
L527-1 ff. Code de commerce). Die Neuregelung bringt wichtige Verbesserungen 
für die Praxis, wodurch die Bedeutung des Pfandrechts an Warenlagern deutlich 
zunehmen dürfte. 

Hierzu muss man wissen, dass es im französischen Recht zwei verschiedene recht-
liche Grundlagen für die Bestellung eines Pfandrechts an einem Warenlager gibt: 
Die allgemeinen Vorschriften der Artikel 2333 ff. des Code civil und die speziellen 
Vorschriften der Artikel L527-1 ff. Code de commerce. Seltsamerweise waren die 
speziellen Regeln des Handelsgesetzbuchs bisher strenger und waren weniger 
flexibel	als	die	allgemeineren	Regeln	des	Code	civil.	Die	Rechtsprechung	vertrat	
zudem die Auffassung, dass Kreditinstitute Pfandrechte an Warenlagern nur nach 
den strengeren Regeln des Code de commerce vereinbaren können5. 

5 Siehe unsere Besprechung des Urteils des Kassationsgerichtshofs vom 07.12.2015 (Az. 14-
18.435).

PraXistiPP

•	 Machen	Sie	folgende	Angabe,	entweder	auf	Ihrer	
website, ihren allgemeinen verkaufs- und Lieferbe-
dingungen, ihrem Bestellformular oder auf einem 
anderen angemessenen Medium: die Kontaktdaten 
(inklusive Webadresse) einer Verbraucherschlich-
tungsstelle,	die	für	Ihren	Produktbereich	zuständig	ist. 

•	 Online-Händler	müssen	zusätzlich	auf	die	URL	der	
Online-Streitbeilegungs-Plattform	(„ODR-Platt-
form“) der Europäischen Kommission verweisen: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ninja buks
0221 139 96 96 0
buks[at]avocat.de 
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Die Neuregelung sieht ausdrücklich vor, dass die Parteien frei sind, das Pfandrecht 
den Vorschriften des Code de commerce oder den Vorschriften des Code civil zu 
unterwerfen.

Darüber hinaus sind insbesondere die folgenden Neuerungen von Bedeutung: 

•	 Das spezielle Pfandrecht an Warenlagern kann nun sowohl als Faustpfandecht 
als auch als besitzloses Pfandrecht vereinbart werden;  

•	 Die Verfallsabrede ist nunmehr zulässig (Art. L. 527-8 Code de commerce);  

•	 Die	Pflichtangaben	in	der	Pfandvereinbarung	sind	auf	wenige,	wesentliche	
Angaben reduziert worden;  

•	 Falls das Pfandrecht besitzlos ausgestaltet wird, hängt seine Wirksamkeit Drit-
ten gegenüber von einer Publikation in dem dafür vorgesehenen Register ab;  

•	 Fällt der Wert des verpfändeten Warenlagers um 10%, so kann der Gläubiger 
die Aufstockung der Sicherheit oder die Zahlung einen der Wertminderung 
entsprechenden Teils seiner Forderung verlangen. Fällt der Wert des Warenla-
gers um 20% kann der der Gläubiger die gesamte Forderung sofort fällig stel-
len. Die Parteien können vertraglich von diesen Schwellenwerten abweichen. 

Die Neuregelung wird am 1. April 2016 in Kraft treten und gilt für Vereinbarungen, 
die ab diesem Tag geschlossen werden.

2. reform des französischen schuldrechts 

Die vor 10 Jahren angekündigte Reform des französischen Vertragsrechts ist nun 
Realität geworden: Nach mehrmonatigen Debatten hat die Regierung am 10. Feb-
ruar 2016 die Verordnung (ordonnance) Nr. 2016-131 zur Reform des französischen 
Schuldrechts erlassen. Diese Verordnung muss nun noch durch das Parlament ra-
tifiziert werden, was allerdings eine reine Formsache sein dürfte. Das neu gefasste 
Schuldrecht soll für alle ab dem 1. Oktober 2016 abgeschlossenen Verträge gelten.

Die Verordnung bringt eine umfassende Modernisierung und Vereinfachung des 
französischen Schuldrechts, welches im Wesentlichen seit Vorstellung des Code 
civil	im	Jahre	1803	unverändert	geblieben	war.	Es	werden	unter	anderem	zahlrei-
che, von der Rechtsprechung entwickelte Rechtsgrundsätze kodifiziert. Daneben 
bekommt	der	Richter	mehr	Ermessenspielraum.	In	Kürze	werden	wir	einen	aus-
führlichen Artikel zu den wesentlichen Aspekten dieser Reform veröffentlichen. 
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